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Aktenzeichen 
14.1.3-021/2024-001
bei Antwort bitte angeben

Auskunft erteilt: 
Herr Abraham
post14@brdt.nrw.de
Zimmer: 
Telefon 05231 71-1400
Fax 05231 71-1499

Leopoldstr. 15
32756 Detmold
Telefon 05231 71-0
Fax 05231 71-1295
poststelle@brdt.nrw.de
www.brdt.nrw.de

Parken/Anreise: siehe 
Hinweise im Internet
Servicezeiten: 8:30 – 12:00 
und 13:30 – 15:00 Uhr

Landeshauptkasse Düsseldorf
Helaba
IBAN DE59300500000001683515

Die Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten durch die 
Bezirksregierung Detmold erfolgt auf 
Grund der für das jeweilige Verfahren
geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen. 
Weitere Hinweise zum Datenschutz 
einschließlich der Informationen nach
Art. 13 und 14 und über Ihre 
sonstigen Rechte nach der 
Datenschutzgrundverordnung (EU-
DSGVO) finden Sie hier: 
https://www.bezreg-detmold.nrw.de/d
atenschutzhinweise      

          Bezirksregierung Detmold

Bezirksregierung Detmold, 32754 Detmold

Herrn 
████ ███████
████████
███████

Auskunft nach dem IFG NRW
Ihre Anfrage vom 31.05.2024

Sehr geehrter Herr Weissieker,

in   Ihrer   oben   genannten   Anfrage   baten   Sie   um   Übersendung   aller
Dokumente   und   Dienstanweisungen   meiner   Behörde   zur   Umsetzung
des   IFG   NRW   (1.).   Des   Weiteren   baten   Sie   um   Mitteilung,   innerhalb
welcher Frist die Mitarbeiter der Bezirksregierung Detmold gemäß dem
IFG NRW verpflichtet sind, auf diesen Antrag zu antworten (2.). 

1.)

Gerne übersende ich Ihnen die erbetenen Informationen. Jedoch liegen
mir Dokumente und Dienstanweisungen zur Umsetzung des IFG NRW
nicht vor, da ich solche nicht erlassen haben. 

Sie   sind   auch   nicht   notwendig.   Das   IFG   NRW   selbst   regelt   die
Umsetzung und Anwendung des Gesetztes erschöpfend; entsprechend
ist das IFG NRW bei der Bezirksregierung anzuwenden. 

2.)

Die Frist zur Bearbeitung von Anträgen nach dem IFG NRW können Sie
dem Gesetz entnehmen, insbesondere § 5 IFG NRW. Der vollständige
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          Bezirksregierung Detmold

Gesetzestext des IFG NRW ist als allgemein zugängliche Quelle, z. B.

im Internet unter https://recht.nrw.de, auch für Sie jederzeit einsehbar. 

Insoweit lehne ich Ihren Antrag gem. § 5 Abs. 4 IFG NRW ab.

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats Klage beim

Verwaltungsgericht Minden, 32423 Minden, erheben.

Hinweis:

Sie  haben  gem.  §  13  Abs.  2  IFG  NRW  das  Recht,  die

Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für Datenschutz und

Informationsfreiheit als Beauftragte oder Beauftragten für das Recht auf

Information anzurufen.

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez.

Ronny Abraham
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